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Bad . Gebäudeversicherungsanstalt
Karlsruhe , den 11. April 1935 .Nr . 5583 . Kaiserstraßr 178 .

Ueberlandbrandhilte .I . An die Bezirksämter
(Anlagen)

Die Bad . Gebäudeversicherungsanstalt übernimmt mit so-
. fortiger Wirkung die bisher von der Landesfeuerwehrunter¬

stützungskasse bezahlten Kosten für Ueberlandbrandhilfe . Der
mit Rundschreiben der Landesfeuerwehrunterstützungskasse vom
7 . Januar 1933 Nr . 41 übersandte Tarif vom 5. Januar 1933
gültig vom 1 . Januar 1933 an , hat auch weiterhin Gültigkeit .

Wir ersuchen , die Bürgermeister und Jeuerwehren unter

Benutzung der beigefügten Abdrucke zu verständigen mit dem
Anfügen, daß aus den Anforderungen jeweils auch die Art und
die Pumpenleistnug des motorischen Gerätes zu ersehen sein
müssen .

gez. Engler .
K. Beglaubigt gez. Dtetz , Oberrechnungsrat .

Heidelberg , den 18. April 1935 .
Beschluß .

An die Herren Kommandanten zur Kenntnisnahme .
Badischer Landesfeuerwehrverband .

Der Präsident:
M ttller , Branddirektor .

vis Gattung rHei* ksusnwslknen
Von Ve ^« sItunno - Insn « Ir1on Vk . I. SVSNON , Ilswlonukv

Wie fast bei allen Handlungen des täglichen Lebens denkt
man auch bei der Tätigkeit der Feuerwehren zuletzt an die
Möglichkeit, haftpflichtig gemacht werden zu können. Und je
gefährlicher und verantwortungsvoller eine Tätigkeit ist —
und das trifft für Löschhilfe usw . der Feuerwehr in erhöhtem
Matze zu —, umsomehr besteht die Gefahr , zur Haftung heran¬
gezogen zu werden . Durch die auf 4 . Mai 1935 erfolgte Kündi¬
gung des Kollektiv -Haftpflichtversicherungsvertrages , den die
Badische Landesfeuermehrunterstützungskasse für alle badischen
Feuerwehren abgeschlossen hatte , rückt die Frage der Haftung
der Feuerwehr zur Zeit in den Vordergrund . Es wird Hier¬
wegen auch auf die Badische Feucrivehrzeitung Nr . 5 vom
1 . März 1935 Seite 59 und Nr . 9 vom 16 . März 1935 Seite 66
verwiesen.

I . Feuerwehr und Gemeinde .
Diese beiden Begriffe werden wohl immer zusammen¬

gehören. Schon von alters her war die Gemeinde der Träger
der Löschhilie,' so gehört zu ihren Aufgaben , die notwendigen
Einrichtungen für Feuerlöschzwecke zu beschaffen und zu un¬
terhalten . Die Gemeinde schließt auch für die Feuerwehr die
erforderlichen Versicherungen ab , insbesondere eine Hast -
pf ' ichtversicherung , da im Schadenfalle oft Feuerwehr und Ge¬
meinde gemeinsam haften müssen (durch den gemeinsamen
Einsatz verschiedener Arten von Feuerwehr ) .

Auf dem Gebiete des Feuerlöschwesens selbst haben seit
vielen Jahren die Freiwilligen Feuerwehren die größt« Be¬
deutung . In den Großstädten bestehen außerdem noch Beruss -
icuerwchren . Wo noch keine Freiwilligen Feuerwehren gebildet
sind , müssen die Gemeinden Löschmannschaften aufstellen . Neben
Freiwilligen Feuerwehren können die Gemeinden Hilfsmann -
schaften zur Unterstützung der ersteren bilden . Löschmannschaf¬
ten und Hilfsmannschaften sind sogenannte Pflichtfeuerwehren .
Fe nach der Art der Feuerwehr oder der Oberleitung der
Löschmaßnahmen bestimmt sich auch die haftende Stelle im
Schadenfallc.

Das in absehbarer Zeit in Kraft tretende Reichsgesctz über
das Feuerlöschwesen bringt keine wesentlichen Äenderungen

des bisherigen Zustandes . Nach 8 1 des Neferentengesetzent-
wurfes muß in jedem Ortspolizeibezirk eine leistungsfähige
und den örtlichen Verhältnissen entsprechend ausgerüstete
Feuerwehr vorhanden sein . Diese Feuerwhr kann — wie
bisher — aus einer Berufsfeuerwehr , Freiwilligen Feuer¬
wehr, Werkfeuerwehr oder Pflichtfeuerwehr bestehen . Nach 8 5
sind Freiwillige Feuerwehren Vereine , deren Vereinszweck in
der Bekämpfung der Feuersgefahren besteht.

II . Was ist Haftpflicht?
1 . Allgemeines .
Unter Haftpflicht versteht man im allgemeinen die Ver¬

pflichtung zum Ersatz eines Schadens , den ein anderer erlitten
hat . Es werden drei Haftungsarten unterschieden und zwar :

a ) Haftung aus unerlaubter Handlung (außervertragliche
Haftung ) ,

i)> vertragliche Haftung kraft Gesetzes,
e ) rein vertragliche, im Gesetz nicht geregelte Haftung .
Für die vorstehenden Betrachtungen kommt in erster Linie

die Haftung nach Ziffer a > in Frage , daneben für die Ueber-
lassung von Kraftwagen und Pferden durch Tritte auch die
Haftung nach Ziffer i>) .

2 . Haftungsgrün de.
a > Verschuldungshaftung .
Tie Schadenshaftung nach dem bürgerlichen Recht ist

grundsätzlich auf der Verschuldungshaftung (Verschulöungs -
prinzip ) aufgebaut , d . h . : ohne Verschulden keine Haftung . Da¬
bei wird zwischen Handlungen und Unterlassungen nicht un¬
terschieden : ferner ist ein widerrechtliches Eingreifen in die
Nechtssphäre eines anderen erforderlich. Verschulden bedeutet
Vorsatz oder Fahrlässigkeit . Nach 8 276 BGB . bedeutet Fahr¬
lässigkeit das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt .

b > E r f o l g s h a f t u n g.
In verschiedenen Fällen erkennt das Recht neben der

Haftung für schuldhafte Schadenszufügung eine reine Er -
fvlgshaftung (Verursachungsprinzip ) . So genügt z. B . für den



Halter eines Kraftfahrzeuges oder eines Tieres zur Begrün¬
dung seiner Haftung nur der Umstand, daß der Schaden durchdas Kraftfahrzeug oder das Tier entstanden ist. Der Unter¬
nehmer oder Halter kann nur unter gewissen Voraussetzungeneinen Entschuldungsbeweis führen . Die Erfolgshaftung kommt
für die Feuerwehr nur für die Verwendung von Kraftwagenund Tieren in Frage .

ist S ch ad e n s e r s a tz p f l i ch t ohne Verschulden .
Soweit die Feuerwehr bei der Löschtätigkeit Gegenstände

von Dritten in Besitz nimmt oder zerstört lz . B . Entfernen
eines Zaunes am Nachbargarten , um an den Brandherd zu
gelangen ) besteht auch eine Ersatzpflicht ohne Vorliegen eines
Verschuldens und zwar aufgrund des 8 964 BGB , soweit keine
entsprechenden landesrechtlichen Gesetze bestehen . Nach 8 27 des
Entwurfs eines Reichsgesetzes für das Feuerlöschwesen triffteine Ersatzpflicht für solche Schäden zunächst den Träger der
mittelbaren Polizeikosten und endgültig den Polizeipflichtigen.

III . Haftung für Schäden.
1. Eigentliche L ö sch t ä t i g k e i t.
Im Lande Baden bestehen keine besonderen Gesetze, welche

die Haftung bei der Feuerlöschtätigkeit regeln . Für Schäden
aus der Feuerlöschtätigkeit sind daher die allgemeinen gesetz¬
lichen Hastungsgrunösätze maßgebend. Die Freiwilligen Feuer¬
wehren sind meist eingetragene Vereine . Nach 8 31 BGB . ist
der eingetragene Verein für den Schaden verant¬
wortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder
ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine
in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene,
zum Schadenersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zu¬
fügt . Die Feuerwehr muß also für schadenverursachende An¬
ordnungen des Wehrführers bei einem Brande , Hebungen
usw . eintreten , da diese als eigene Handlungen der Feuerwehr
gelten . Eine persönliche Inanspruchnahme der Feuerwehrleute
allein oder neben der Feuerwehr für einen Schaden bei der
Lüschtätigkeit ist aufgrund der 88 823 fg . BGB . nur in Aus¬
nahmefällen möglich (nach RG . III 479/28 vom 16. April 1929
wurde ein Feuerwehrmann , der mit einem zur Hilfeleistung
benötigten Rohr auf unbeleuchtetem Fahrrad « einen Fuß¬
gänger ansuhr , persönlich haftbar gemacht ) .

Bei nicht eingetragenen Vereinen haftet das Mit¬
glied , das einen Schaden verursacht hat , selbst (nach 88 823 fg .
BGB . ) . Sind mehrere an einer Handlung beteiligt , so haften
sie als Gesamtschuldner. Nach der Entscheidung des RG . vom
24. September 1932 , IX 286/32 (IW . 33,423 ) haften für delik -
tische Handlungen der Vertreter eines nicht rechtsfähigen Ver¬
eins alle Mitglieder persönlich mit der Maßgabe , daß jeder
Einzelne die persönliche Haftung dadurch ausschlicßen kann,
daß er für sich den Entschulöungsbeweis führt .

Werden die Feuerlöscharbeiten , z . B . bei einem Großfeuer ,
unter der Oberleitung eines Führer einer Berufsfeuerwehr
ansgcführt , so haftet für Schäden , welche beim Feüerlöschöienst
entstehen, die Stadt , in deren Dienst die Berufsfeuerwehr
steht.

Selbst wenn die Feuerlöschtätigkeit durch eine sogenannte
Löschdirektion (Beamter des Bezirksamtes , Bürgermeister und
Feuerwehrkommandant ) geleitet wird , so trifft in den meisten
Fällen die Haftpflicht für einen Schaden doch die Feuerwehr
iclbst , da die Art der Ausführung der Löscharbeiten meist den
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr überlassen bleibt.
Eine größere Anzahl orts - und bezirkspolizeilicher Vorschrif¬
ten besagen ausdrücklich , daß die Art der Ausführungen der
Anordnungen einer Löschdirektion dom Feuerwehrkomman¬
danten überlassen bleiben muß .

In vielen Gemeinden obliegt den Feuerwehrofsizieren
gleichzeitig die Befehlsgewalt über die Hilfsmanuschaften. Er¬
eignet sich hierbei ein Haftpflichtschaden , so kann neben der
Gemeinde , welche die Hilssmannschaft aufgeboten hat , auch die
Feuerwehr ersatzpflichtig gemacht werden.

2. Schäden durch F e u e r w e h r kr a fkf a h r z e u g e .
Ereignen sich Schäden bei der Verwendung von Kraftfahr¬

zeugen im Feuerwehrdienst , so greifen die allgemeinen Grund -
»ätze für die Haftung bei Kraftfahrzeugen Platz . Die Haftung
richtet sich demnach nach 88 7 sg . des Kraftfahrzeuggesetzes,beim
Vorliegen eines Verschuldens außerdem nach den Bestim¬
mungen des BGB . Daneben kann auch den Führer des Kraft-
»ahrzeuges eine Haftung treffen , wenn Ser Schaden durch ein
Verschulden seinerseits verursacht wurde )8 18 KraftJ . ) . Die
Ersatzpflicht des Führers richtet sich nach den Bestimmungen
des KraftG . und unter Umständen ergänzend nach den Be¬
stimmungen des BGB .

Für Kraftfahrzeuge , die auf ebener Bahn eine auf 26 Kilo¬
meter begrenzte Geschwindigkeit in der Stunde nicht über¬
steigen können und für Kleinkrafträder findet das KraftG.
keine Anwendung . Ter Umfang der Schadensersatzpflicht regelt
sich bei solchen Fahrzeugen nach den Bestimmungen des
BGB .

Wenn auch die Feuerwehrfahrzeuge schon immer (auch
durch die neue Reichsstraßenverkehrsordnung ) Befreiung von
verschiedenen Fahrvorschriften haben , so ist die Haftpslicht -
geiahr eines Feuerwehrkraftsahrzeuges kaum geringer als die
eines sonstigen Krastwagens gleicher Größe und Geschwin¬
digkeit .

Für Schäden durch feuerwehreigene Kraftfahrzeuge haftetdie Feuerwehr wie jeder andere Kraftfahrzeughalter .Werden zu Feuerlösch- oder -Übungszwecken Kraft¬wagen Dritter (mit oder ohne Entgelt , freiwillig oder
zwangsweise) verwendet , so richtet sich die Halterhaftung nachdem Umstand, ob auch der Führer des Fahrzeuges vom Ei¬gentümer zur Verfügung gestellt wurde oder nicht. Erfolgt die
Gestellung des Kraftfahrzeuges mit dem Führer , so verbleibtdem ^Halter ( Eigentümer des Fahrzeuges ) auch die Haftungnir Schäden, welche bei der Verwendung des Kraftfahrzeugesentstehen . Wird jedoch das Kraftfahrzeug von den Feuerwehr¬leuten selbst gefahren , also ein Fahrer vom Halter nicht zurVerfügung gestellt , so trifft die Haftpflicht für entstehende
Schäden die Feuerwehr selbst.

3 . Schäden durch Pferdegespanne .
Auch bei der zunehmenden Motorisierung des gesamtenVerkehrs Hat auf dem Gebiete des Feuerwehrwesens die

Pseröegespanngestelluug noch immer eine erhebliche Bedeu¬tung .
Ereignet sich bei der Verwendung von Pserdefahrzeugenein Schaden in der Hauptsache durch das Verhalten der Tiere

selbst, so bestimmt sich die Haftung nach den Bestimmungendes 8 833 BGB . Der Leiter des Gespannes kann in solchenFällen unter Umständen in seiner Eigenschaft als Tierhüter
<8 834 BGB . ) Herangezogeu werden. Sind jedoch andere Um¬stände für den Schaden ursächlich , z. B . fehlende Beleuchtungdes Wagens , so sind für die Haftungsfrage die allgemeinen
Bestimmungen über unerlaubte Handlung maßgebend. Da¬neben kann u . U . auch der Gespannführer ersatzpflichtig ge¬wacht werden . Die zuletzt angeführten Haftungsbestimmungengelten auch für Schäden durch handqezoqene Fahrzeuge und
Fahrräder .

Bei Schäden durch feuerwehreigene Gespanne
besteht die Haftpflicht der Feuerwehr in gleichem Umfange wie
für sonstige Tierhalter bezw . Fahrzeughalter .

Ereignet sich ein Schaden durch ein von Dritten zur
Verfügung gestelltes Gespann , so kommt es daran »
an , ob mit den ( freiwillig oder zwangsweise) zu Feuerwehr¬
zwecken zur Verfügung gestellten Pferden vom Eigentümerder Tiere auch ein Gespannführer gestellt wurde . Trifft diese
Voraussetzung zu , daun haftet für den Schaden der Eigen¬
tümer der Tiere . Werden jedoch die Tiere allein zur Ver¬
fügung gestellt und deren Leitung einem Feuerwehrmann
übertragen , io trifft die Tierhalterhaftpflicht die Feuerwehr .

4. Beschädigung der zu Feuerwehrzwecken
von Dritten gestellten Kraftwagen und Pferde .

Werden beim Feuerwehrdienst (Löschtätigkeit , Hebungen ,
Feuerbotendienst ) die von Dritten freiwillig oder zwangsweise
gestellten Kraftwagen , sonstige Fahrzeuge und Pferde beschädigt ,
so hat für diese Schäden die Feuerwehr aufznkommcn, falls sie
nach den gesetzlichen Bestimmungen die Beschädigung zu ver¬
treten hat. Erfolgt jedoch die Beschädigung durch Dritte , so
sind diese schadensersatzpflichtig .

ö . Personenschäden , welche den Feuerwehr¬
leuten selbst zu stoßen .

Seit 1 . Juli 1928 unterliegen die Feuerwehrleute der
Rcichsversicherungsordnung (RVO ) und erhalten bei Unfällen
im Feuerwehrdienst die ihnen nach diesem Gesetz znstehenöen
Leistungen.

Bei völliger oder teilweiser Erwerbsbe¬
sch r ä n k n n g :

1 . Krankenpflege vom Tage des Unfalls an.
2. Krankengeld nach den Vorschriften der Krankenversiche¬

rung .
3 . Rente mit dem Beginn der 27 . Woche nach dem Unfall.

Diese beträgt zwei Drittel des im Kalenderjahr vor dem
Unfälle bezogenen Gesamtvcrdienstes.

4 . Körperersatzstückc .
5 . Heilanstaltspflege .
6 . Sonstige Leistungen (Pflegcpersonen , Berufsfürsorge ) .

Im Todesfall :
1 . Sterbegeld in Höhe eines Fünfzehntels des Iahres -

arbeitsverdienstes des Verstorbenen.
2 . Hinterbliebenenrente bis zum Gesamtbeträge von zwei

Dritteln des Iahresarbeitsverdienstes einschließlich Kin¬
derzulage .

Weitergehende Ansprüche wegen Personen¬
schäden können die Feuerwehrleute und ihre Hinterbliebenen
gegen den Träger des Feuerlöschdienstes nür im Rahmen der
88 898 sg . RVO . geltend machen .

6 . Haftung für Berufs - und Pflichtfeuer¬
wehren .

Ergänzend sei noch ausgeführt , daß für Schäden durch Be-
rnfsfeuerwehren die Städte , in deren Dienst sie stehen , verant¬
wortlich sind wenn Ausübung öffentlicher Gewalt in Frage
kommt, nach Art . 131 der soweit noch geltenden Rcichsverfas-
«sung in Verbindung mit 8 839 BGB .

Für die Pflichtfeuermehren (Löschmannschaften und Hilfs¬
mannschaften) und für die Handlungen des Bürgermeisters bei
der Feuerlöschtätigkeit sind die Gemeinden verantwortlich .

I V . Haftpflichtversicherung.
1. Ist der Abschluß einer Haftpflichtversiche¬

rung notwendig ?
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Der Abschluß einer Haftpflichtversicherung für die Freiw .Feuerwehr muß unbedingt bejaht werden . Genau wie jedeVerwaltung , Geschäftsmann, Kraftwagenhalter usw . eine Haft¬pflichtversicherung abschließt , um sich gegen Vermögensverlustedurch Haftpfltchtschäden zu schützen , so ist dies in gleichem Maßefür eine Freiw . Feuerwehr erforderlich. Es wäre nicht gerecht¬fertigt , wenn die Feuerwehrleute (Führer oder Mannschaft-einen Hastpflichtschaden aus eigener Tasche bezahlen müßten,nachdem sie Leben und Gesundheit selbstlos in den Dienst derAllgemeinheit stellen . Deshalb ist es auch erforderlich, die per¬sönliche Haftpflicht der einzelnen Feuerwehrleute mit in dirHaftpflichtversicherung einzubeziehen.2 . Arten der Haftpflichtversicherung .Versicherungsschutz kann gewährt werden gegen:oj Personenschäden '
d) Sachschäden
o) Vermögensschäden.

Für die Feuerwehr kommt fast ausschließlich nur Versiche¬rungsschutz gegen Personen - und Sachschäden in Betracht.3 . Umfang der Haftpflichtversicherung .Nach 8 1 Ziffer 1 der Allgemeinen Haftpflicht-Versicherungs¬bedingungen wird dem Versicherten Versicherungsschutz für denFall gewährt , daß er wegen eines während der Wirksamkeit derVersicherung eingetretenen Schadensereignisses aufgrund deut¬scher gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In¬halts von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge¬nommen wird . Im übrigen regelt sich das Vertragsverhältnisnach dem weiteren Inhalt der Allgemeinen Haftpfltcht-Versiche-
rungsbedingungen und etwaiger besonderen Bedingungen .Die Haftpflichtversicherung ist also (nach Bruck, Das Privat¬versicherungsrecht) die Versicherung gegen eine Belastung desVermögens des Versicherten mit einer auf gesetzlicher Vor¬schrift oder Vertrag beruhenden Haftpflichtforderung einesDritten .

Bemerkt muß werden, daß die Haftpflichtversicherung dieAnsprüche, bei denen es sich um die reine Vertragserfüllunghandelt , nicht deckt. Die Versicherung erstreckt sich selbstver¬ständlich nur auf solche Risiken, für welche Versicherungsschutzbeantragt wurde oder für welche dieser nach den Vertragsbe¬dingungen ohne weiteres gegeben ist.Der Versicherungsschutz der Haftpflichtversicherung umfaßtdie Prüfung der Hastpflichtfrage, die Äesriedigung berechtigterAnsprüche und die Adwehr unberechtigter Schadensersatzforbe-rungen , erforderlichenfalls im Prozeßwege und auf Kosten undGefahr des Versicherers. Bei Strafverfahren wegen eines Er¬eignisses , das einen Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann,werden die Kosten des Verteidigers übernommen .4. Erweiterung des Versicherungsschutzes .Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbeöingungenkann die Haftpflichtversicherung einer Feuerwehr auch auf fol¬gende Wagnisse ausgedehnt werden :a) Halterhaftpflicht für die zu Feuerwehrzwecken von Drit¬ten zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeuged) Halterhaftpflicht für die zu Feuerwehrzwecken von Drit¬ten zur Verfügung gestellten Pferde
o) Haftung für Beschädigung der zu Feuerwehrzwecken vonDritten gestellten Kraftfahrzeuge (Kraftwagen oder Mo¬torräder )

<I) Haftung für die Beschädigung und Tötung der zu Feuer -
wehrzmeckeu von Dritten gestellten Pferde.

Versicherungen .
1 . Haftpflichtversicherung .
In welchem Umfange die Haftpflichtversicherung beantragtwerden mutz, richtet sich nach den vorhandenen Fahrzeugen ,Kraftwagen nsw. Für die Feuerwehr als solche ( eigentlicheFeuerlöschtätigkeit) ist auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherungabzuschließen . Im einzelnen wird Versicherungsschutz gewährtgegen Haftpflichtschäöen durch :
a) die eigentliche Feuerlöschtätigkeit (hierbei sind auch Schä¬den durch Fahrzeuge und Fahrräder mit eingeschlossen ,ausgenommen Kraftwagen und Krafträder ) — Zifs. III , 1Hierbei ist es erforderlich , die persönliche Haftpflichtder Feuerwehrleute mitzuversichern.i>) feuerwehreigene Kraftwagen — Zifs. III , 2 —
o) die zu Feuerwehrzwecken von Dritten zur Verfügunggestellten Kraftfahrzeuge — Zifs. III , 2 —
<i) die zu Feuerlöschzwecken von Dritten zur Verfügung ge¬stellten Pferde — 111, 3 —
o) Beschädigung der zu Feuerwehrzwecken von Dritten zurVerfügung gestellten Kraftfahrzeuge — Zifs. III , 4 —I) Beschädigung und Tötung der zu Feuerwehrzwecken vonDritten zur Verfügung gestellten Pferde — Zifs. 111, 4 —
2. Weitere Versicherungen .
Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, daßneben der Haftpflichtversicherung noch folgende Versicherungenfür die Feuerwehren in Frage kommen :
a) FeuerveLsicherfung für Fahrzeuge und Löschge¬räte jeder Art , Ausrüstungsgegenstänöe , Uniformen usw.i>) K a s k o- (Fahrzeugschäden)( V e r si ch eru ng für Be¬

schädigungen an den feuerwehreigenen Kraftfahrzeugenund Lafettenmotorspritzen durch Anfahren , Zusammen¬stoß, Feuer , Diebstahl usw . und zwar in Form einerBollkasko- oder Teilkaskoversicherung
o) Unfallversicherung als zusätzliche Versicherungzu den Leistungen aus der RVO . :aa) Kapitalzahlung im Todesfall ,

bst) Kapitalzahlung bei Invalidität infolge eines Unfallesim Feuerwehrdienst ,
oo) tägliche Entschädigung während der Dauer der ärztli¬

chen Behandlung infolge eines Feuerwehrunfalles ,6ä ) Kurkosten.
3. Versicherungs - Antrag .
Da der durch die Landesfeuerwehr -Unterstütznngskasse abge¬

schlossene Kollektiv -Haftpflichtversicherungsantrag am 4 . Mai 1938mittags 12 Uhr abläust , ist — soweit dies noch nicht geschehen —,umgehend die Haftpflichtversicherung für die Freiw. Feuerwehrdurch die Gemeinde zu beantrage « unter gleichzeitiger Deckungs¬zusage durch den Versicherer. Es wird Hierwegen auch auf dasRundschreiben des Herrn Präsidenten des Badischen Landes¬feuerwehrverbandes an die Herren Kommandanten der badi¬schen Feuerwehren vom 6 . März 1938 Bezug genommen. Ab¬druck dieses Rundschreibens wurde auch auf Seite 66 der Badi¬
schen Feuerwehrzeitung vom 13 . März 1933 veröffentlicht.

Ms onoklo Tavksvns von kouon
Von Nsno sin

„In der Nacht vom 23. Z24 . März , 1 .30 Uhr , entstand imDachstuhl der Kirche in S . . . . ein Brand , der bis zu denMorgenstunden den Dachstuhl und das Kircheninnere vollständigzerstörte . Das Feuer war von einem Beamten der BauzenerWach- und Schlietzgesellschaft auf dem Dienstgana bemerkt wor¬den , der sofort das Pfarramt verständigte und hierauf die Freiw .Feuerwehr alarmierte . Diese kam auch bald mit allen verfüg¬baren Geräten angerückt . Bei der Löscharbeit stellte sich her¬aus , daß der Wasserstrahl infolge mangelnden Druckes nichtbis auf das hohe Kirchendach reichte und Schiebeleitern von dernotwendigen Höhe nicht vorhanden waren . Es gelang aber denBrandherd am südlichen Kirchendach mit einem Wasserstrahlknapp zu erreichen, als ein Rohrsührer den Kirchturm bestiegenhatte und von dort aus Wasser gab . Andere beherzte Männerwaren bis zur Glockenstube vorgedrungen und setzten das Ge¬läute in Gang . Inzwischen hatte das Feuer im Hinblick aufdie dort lagernden Staubmassen schon mächtig umsichgegrifsen ,sodatz bald an vielen Stellen Rauch aus dem Dache drang .Trotzdem hoffte man immer noch , die Gefahr auf den Tachstuhlbeschränken zu können. Von weit her kamen 16 -12 Freiw .Feuerwehren mit Motorspritzen , auch der Freiw . Arbeitsdienstwar erschienen und räumte das wertvolle Kircheninventar mitäußerster Tatkraft aus . Es war aber nicht möglich , Teile oderden ganzen Altar , wegen feiner Schwere zu retten . Er wurdemit zerstört , samt seinem prächtigen Kruzifix aus Marmor .Trotz der aus 19 Motorspritzen und einigen Dampfspritzen ge¬schlenderten Wassermasscn — von der Straße aus — war derDachstuhl verloren , doch der Turm konnte gehalten werden, weilWindstille herrschte . Die schöne Orgel , die einen Wert von36060 RM . darstellte, stürzte mit dem Chor in die Tiefe und

KI , IVi«» I»s «I«n

nach 21- Stunden war das Innere der Kirche ein einziges Ge¬wirr von brennenden Balken . Wasser war reichlich vorhanden ,denn Hydranten und ein an der Kirche vorbeiftthrender Flußhätten ansgereicht, nm 86 Rohre speißen zu können. Nach denErmittelungen kann angenommen werden, daß das Feuer durchKurzschluß in der Lichtleitung entstanden ist . Die Kirche wurde1796 -98 erbaut und enthielt 2360 Sitzplätze ."Soweit der Bericht. Nun zur Kritik, die ich mir im Hin¬blick auf den total falschen Löschangriff unter keinen Umstän¬den schenken möchte. Jedenfalls mutz der Wehrftthrcr in demvom Feuer heimgesuchten Ort noch nicht lange auf seinem Po¬sten sein , sonst hätte er die erste Schlauchleitung gleich über dieTurmtreppe vornehmen und den Rohrsührer hinter einenWanddurchbruch, auf dem Bauche liegend, in Deckung gehen las¬sen. Die Nauchmassen haben bekanntlich das Bestreben nachoben zu steigen und ermöglichen daher den in liegenderStellung Wassergebendcn zu atmen . So aber hat man von derStraße aus mit mehreren Rohren und zwar von unten nachoben gepulvert , anstatt gleich über die Treppe mehrere Rohrevorzunehmen , zumal doch Motorspritzen genug zur Verfügungstanden. Ta aber zur Vornahme der ersten Schlauchleitunghöchstens 16 Mann erforderlich waren , so hätte der Wehrführerinzwischen sein Augenmerk auf das Kircheninnere richten und dasganze Inventar bergen lassen sollen , was ihm auch unschwer ge¬lungen wäre , wenn er gleich an die Räumung gedacht hätte .Möglich war dies aber , sonst hätte der Freiw . Arbeitsdienst nichtnoch den größten Teil des Inventars bergen können . Ein Glück ,daß der Turm stanbhielt und Windstille herrschte , sonst wärewohl der ganze Ort vom Feuer zerstört worden. Aber fowar zum Glück die Türe vom Turm nach dem Kirchenboden
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geschlossen. Umsomehr mutz man sich wundern , Satz der Wehr-sührer seine ersten Dispositionen nicht darnach traf . Datz die¬ser Zugang zum Kirchenboöen mit mehreren Rohren gedecktund man von hier aus allmählich in das Innere Vordringenkonnte, war das Gegebene. Doch man kann es dem Wehrfüh¬rer , ganz gleich ob dieser schon Jahre lana oder erst seit kurzerZeit sein Amt begleitet, nicht ganz übel nehmen, datz er falschdisponiert hat. In diesem Ort hat es wahrscheinlich schon seitJahren nicht gebrannt , der Führer hat keinen Führerkursus oderkeine Feuerwehrschule besucht, kurz es hat ihm jedenfalls dieErfahrung gefehlt, die ihn in die Lage versetzt hätte , die Lösch¬arbeiten bei einem solchen Feuer zu leiten . Das ist aber dieKrankheit , die Feuerwehren in kleinen Orten im Laufe derJahre befallen. Es fehlt ihnen an praktischen Erfahrungen .Ein einziges Feuer , bei dem es etwas hart hergeht, ist dahermehr wert , als 60 Uebungen, denn nur auf Brandstellen kannman Erfahrungen sammeln. Möglich ist auch, datz sich die Wehrsagte, „wir haben vor 100 Jahren so gelöscht, also löschen wirdie nächsten 100 Jahre ebenso !"
Merkwürdig ist es aber , datz keiner der Löschzugführer vonMotorspritzen auf den Gedanken gekommen ist, eine B-Leitungj75er) bis an den Chor vorzunehmen , von hier aus das Feuerabzuriegeln und die Orgel und den Chor selbst zu schützen. Je¬denfalls müssen Wehren dabei gewesen sein , die sich einer an¬deren Löschtaktik befleitzigen und daher ihre Kameraden von de¬ren Vorhaben wohl adgehalten oder gehindert haben dürften .Nun zur Entstehung des Feuers ! Ich glaube nicht an ei¬nen Kurzschlutz auf dem Dachboden, Ser ja erstens von nie¬

manden betreten wurde und zweitens an der, an der Wandliegenden Lichtleitung selbst wenn er dort ansgetreten wäre , kei¬nen Schaden hätte verursachen können, denn die Steinwändebrennen ja nicht . Die Ursache scheint mir viel eher an einemoffenen Putztttrchen des Schornsteins gelegen zu haben, zumalum diese Zeit häusig Abendgottesdienst stattgefunden und mandie Kirche geheizt hatte . Aber mit dem berühmten Kurzschlußist man am leichtesten und bequemsten fertig , zumal man ihnnicht beweisen kann. Nun scheinen aber rm Kirchenboden dochweniger alte Dekorationsstücke, besonders vertrocknete Guir -lanöen , Fahnen und Kränze gelagert zu haben, weshalb sich dasFeuer auch nicht so rasch hatte ausbreiten können.
Jedenfalls hatte der Wehrführer des Brandortes auch davonkeine Kenntnis , wie es auf dem Dachboden aussah und die Wehrauch an der nunmehr ausgebrannten Kirche noch nie ein Lösch¬manöver veranstaltet , wohl in der Voraussetzung , datz es in die¬ser niemals brennen könne. Eine Ausrede , die die Geistlichenmir gegenüber schon hundertmal gebraucht haben, bis ich diesendann Rätsel aufgegeben habe , die sie nicht zu lösen vermochten.Aber ich habe dann den Einbau von 75 mm weiten Rohrlei¬tungen mit Abzweigen in den Kirchenboden und Glockenstubedurchgedrückt . Freilich , nachgeben werde ich doch nicht !
Aber nochmals ans den geschilderten Brand zurückkommend ,möchte ich bemerken, daß es genau wie bei jenem Kirchenbrandegeschah , bei allen Bränden in Dörfern der Fehler im Lösch¬angriff gemacht wird , daß man von ebener Erde nach oben Was¬ser gibt und damit manches Anwesen in Schutt und Asche legt.
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lNackdruck verboten.)
Die Tagespresse bemüht sich, wie allgemein anerkannt wird,dem Publikum bei passenden Gelegenheiten mancherlei praktischeRatschläge zu geben. Die Grenzen dieser Belehrungen liegenda , wo die Ratschläge aufhören , praktisch zu sein und in Wirk¬lichkeit nur zu Gefahren führen . Darüber Hinaus ist in jedemFall , wo namentlich der Hausfrau Tätigkeiten und Einrichtun¬gen angeraten werden, die über den Rahmen der üblichen Be¬schäftigungen gehen , technische Kenntnisse und Erfahrungen er¬fordern , der Rat zu geben, sich lieber an den zuständigen Hand¬werker und Gewerbetreibenden zu wenden.Ein Musterbeispiel von Ratschlägen, wie sie nicht sein sol¬len zeigen nun die Anweisungen zur angeblich praktischen Her¬stellung einer einfachen Räucherkammer, die in der Tageszeitungeiner kleinen Stadt letzthin gegeben wurden . MerkwürdigerWeise stammen die folgenden Ratschläge, deren Befolgung grvtzeFeuergefahren mit sich bringen , aus dem Kopfe eines Werk¬lehrers . Hören wir ihn also :

Zum Räuchern von Wurst, Fleisch und Fisch ist eine besondereKammer nicht unbedingt nötig . Im Kleinhaushalt und imHaushalt des Siedlers wird ja meist nur eine beschränkte Menge

vnminlrslvnlckvi »
11. Mai 1935 : 25jähriges Stiftungsfest der Freiw . Feuer¬wehr Ersingen .
28 . Mai 1935 : Wjähriges Stiftungsfest der Freiw . FeuerwehrJspringen.
1. bis 3. Juni : 75. Stiftungsfest der Freiw . Feuerwehr Zie¬gelhausen .
2 Juni 1935: Achtzigstes Gründungsfest der Freiw . FeuerwehrKuppenheim .
16. Juni 1935 : 75jühriges Jubiläum verbunden mit Schwarz -walö-Feuerwehrtreffen in St . Georgen i . Schwarzwald .22. bis 24. Juui 1935 : 75jähriges Stiftungsfest der Freiw . Feu¬erwehr Königsbach.
22 . bis 24 . Juui : OOjähriges Jubiläum der Freiw . FeuerwehrOöenheim, Amt Bruchsal.29 . und 30. Juui 1935 : 50jähriges Stiftungsfest der Freiw.Feuerwehr Reichenbach, Amt Lahr.6 . bis 8. Juli 1935 : SOjähriges Stiftungsfest und Fahnenweiheder Freiw . Feuerwehr Ichenheim .7. Juli 1935: 40jähriges Stiftungsfest der. Freiw . FeuerwehrObersäckingen. (Bei ungünstiger Witterung am 14. Juli .)1t . August 1985 : 50jähriges Stiftungsfest der Freiw . Feuer¬wehr Walldürn .

von Würsten usw . abgeräuchert. Die nebenstehende Zeichnunggibt nun ein Bild , wie man mit einem Herde, namentlich voneiner Feuerstätte in der Waschküche, unter Benutzung einergrößeren alten Tonne zum Räuchern recht einfach und praktischzum Ziele kommt . Die Tonne wird gründlich gereinigt . Dannschlägt man Boden und Deckel Heraus . Nun wird die Tonne aufden Herd gestellt, aus dem man vorher , sofern das Räuchern inder Waschküche vor sich geht , was besonders empfehlenswert ist,den Kessel herausgenommen hat . Das Faß muß genügend weitfern, um die runde Kesselöffnung vollständig zu bedecken. Damitan der Auslage nicht rings herum Rauch hindurch kann, bedecktman den Rand mit nassen Tüchern.An sich würde nun genügen , oben in Ser Tonne zwei Holz¬stangen zu befestigen. An diesen kann man dann die zu räuchern¬den Fleischwaren usw. anhängen . Besser ist jedoch , sich -ein vier¬eckiges Brett als Deckel anzufertigen . In diesen schraubt manetwa 25 Haken ein . An die Haken werden dann die Würste undanderen Räucherwaren aufgehängt. Das Faß mit seinem zuräuchernden Inhalt kann bequem von zwei Personen auf denHerd hinaufgehoben und herabgenommen werden.Zur Verdeutlichung steht das Deckelbrett in der Zeichnungan der Erde neben dem Herd.Die Ratschläge besagen nun weiter : Hat man die Würsteusw . zum Räuchern im Faß ausgehängt, so wird der Deckel obenmit zwei feuchten Säcken bedeckt . Feuer wird in der Form ge¬macht daß man in das Heröloch einige glühende Kohlen bringtund diese vollständig mit Sägespänen oder Sägemehl bedeckt. Ambesten sind derartige Abfälle von Buchenholz geeignet. Damit derRauch aber nicht abzieht, muß man den Rauchabzugschieberschließen . Außerdem sind Feuerungstüren und Ascheöffnungenmit nassen Tüchern zu bedecken. —
Erfreulicherweise nahm aber sofort in der betreffenden Zei¬tung der zuständige Bezirks -Schornsteinfegermeister das Wort ,um eindringlich auf die Feuergefährlichkeit dieserRäucherei hinzuweisen . Vor ihrer Benutzung wurde mit Rechtgewarnt . Denn , so sagte der Fachmann zutreffend, wer bürgtdafür , datz nicht schon beim ersten Versuch diese Holzräucherkam¬mer in Flammen ausgeht und einen großen Brandschaden ver¬ursacht ? Dieser primitive Behelf kann keinen Nutzen schaffen,sondern nur Schaden bringen . Die Baupolizei -Verordnungschreibt in dem infragekommenden Bezirk vor, daß Räucherkam¬mern in allen Teilen nnverbrennlich , mit eisernen oder mitEisenblech verkleideten Türen hergestellt und entweder feuerbe¬ständig unterwölbt oder auf einer vollkommen dichten , seuer-hemmenden Unterlage zu errichten sind. Die obere, den Fuß¬boden der Räucherkammer bildende Seite der Unterlage mußseuerdicht abgedeckt sein .

Fässer scheinen übrigens zu feuergefährlichen Räuchereienbeliebt zu sein . Uns ist z . B . ein Fall bekannt , indem auch mitRecht der zuständige Schornsteinfegermeister die Benutzung einersolchen „Anlage " in der Dachkammer einer Brennerei rechtzeitigverhinderte . Hier hatte man aui einem Bretterfußboden je zweiMauersteine übereinander gelegt und darauf das Räuchersaß ge¬setzt . Der obere Teil der Tonne war durch ein altes Blechrohrals Abzug mit dem Schornstein verbunden . Auf dem Deckel la¬gen alte Säcke zum Abdichten . Die Dachverschalung bestand ausBrettern .
Kein Wunder , wenn nach wie vor manche Schadenfeuer„unerklärlich" bleiben , weil diese Feuersgefahr unterschätzt wird ,zumal die Schuldigen dann aus naheliegenden Gründen überihre „Kunstbauten" schamhaft schweigen ! Ing . P . Max Grempe.
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Im Gegensatz zur Alarmierung der Berufsseuerwehr ingrößeren und kleinen Städten durch öffentliche Feuermelder ,die von jedermann bedient werden können, und die die Feuer¬wehr sofort an die Brandstelle beordern , ist für die Freiw .Feuerwehr kleinerer Ortschaften zumeist nicht diese Einrichtunggeschaffen . Die freiwilligen Mitglieder müssen hier durch be¬sondere Signale herbcigcrufen werden , wodurch nicht alleindiese , sondern auch die stets unerwünschten Zuschauer von demBrand Kenntnis bekommen , die die Arbeit der Wehr nurstören. Außerdem besteht auch nicht immer die Gewähr , daß einBrand rechtzeitig den Löschmannschaften bekannt wird , so daßselbst die bestorganisierte und ausgerüstete Feuerwehr nichtschnell mit Erfolg eingreifen und den Brand im Keime er¬sticken kann.

WM

Für Freiw . Feuerwehren kommt also nur eine Feuer -
meldealarmeinrichtung in Betracht, die jederzeit , und unterallen Umständen betriebsbereit und einfach zu bedienen jst , unddie auch durch ihre Alarmierung die störende Ansammlungen

der Einwohner ausschließt. Eine derartige Einrichtung , diedurch schnellen und sicheren Alarm die Schlagkraft der Freiw .Feuerwehr erhöht, finden wir in der elektrischen SiemensAlarmanlage für stillen Alarm , die folgendermaßen aufgebautist : In den Wohnungen der Führer und Mannschaften werden
Rasselwecker vorgesehen, die bei einem von der Zentrale abge¬gebenen Alarm ertönen . Die Führer der Freiw . Feuerwehrund das Gerätehaus können außerdem noch mit einer Fern¬sprechstation ausgerüstet werden . Die Zentralstelle wird ent¬weder beim Kommandanten der Freiw . Feuerwehr , auf der
Polizeiwache oder in einem anderen öffentlichen Gebäude un¬
tergebracht, von wo der Alarm erfolgt . Diese Zentralstelle be¬
steht , wie unsere Abbildung zeigt, aus einer Wandschalttafel, diedie Apparate für die Ueberwachung und Prüfung der Gesamt¬lage trägt , ferner aus einem Fernsprecher, der den Verkehr mit
den übrigen Führern der Feuerwehr sichert und ferner auseinem Alarminduktor , bei dem durch Drehen der Kurbel derAlarm erfolgt . Es besteht die Möglichkeit, verschiedenartige Sig¬nale zu geben , so daß die Mannschaft sofort erkennen kann , obes sich um einer Feuer - , Unfall - , Rettungsdienst - , Flieger oder
sonstigen Alarm handelt . Der Fernsprecher ist für die weite¬
ren Informationen der Führer vorgesehen.

Von der Zentrale geht eine einfache Drahtleitung , die die
Wecker bei den Mannschaften und Fernsprecher bei den Füh¬rern verbindet und wieder in der Zentrale mündet . Die
Alarmwecker, die Fernsprecher der Führer und das Leitungs¬
netz stehen unter dauernder Ruhestromkontrolle , so daß even¬tuelle Störungen sofort angezeigt werden. Bei Kurzschluß,Erdschluß oder Drahtbruch wird eine Alarmierung nicht aus¬
geschlossen.

Eine derartige Anlage , die den Anforderungen einer mo¬dernen Freiw . Feuerwehr entspricht, und bei der die einzel¬nen Mitglieder durch den stillen Alarm herbeigerufen wer¬
den , kann jederzeit zu einer kombinierten Feuermelde - und
Alarmanlage ausgebaut werden . Alle verantwortlichen Stel¬len im Kommnnalwesen, in der Industrie oder im Wirtschafts¬leben sollten die Freiw . Feuerwehr , die sich ehrenamtlich in
den Dienst der Allgemeinheit stellt , durch Ausrüstung technischerHilfsmittel , wie die beschriebenen, wirksam unterstützen und ihrdie gefahrvolle Arbeit erleichtern .

Ing . Fritz H . W. Loewe , Berlin -Landkwitz .

Das im Fahre 1766 im Rokokostilerbaute Schloß Schwa rz engra -
ben bei Lippstadt, gegenwärtig be¬
wohnt von der Familie des Barons
Winfried von Ketteler , wurde am 23.April von einem Großfener
zerstört . Gegen 4.30 Uhr morgensbemerkten Angestellte einen Feuer¬
schein,- bald darauf schlugen die Flam¬
men lichterloh zum Himmel und fraßen
sich mit rasender Geschwindigkeit wei¬
ter . Fm Nu stand der gesamte Dach¬
stuhl in Flammen , und kurze Zeit spü
ter war das gesamte aus 80 Zimmern
bestehende Schloß von dem Brand er¬
saßt. Das Mobiliar konnte zum größten teil gerettet werden.

Der Brand soll durch ein Bügel¬eisen entstanden sein . Die Feuer¬
wehren aus Lippstadt, Geseke, Erwitte
und Paderborn gingen mit vereinten
Kräften der Feuersbrunst zu Leibe .Die Bekämpfung des Brandes konnte
nur von außen erfolgen, da im Innern
unaufhörlich Einstürze erfolgten.

Ein Kamincinsturz forderte auch ein
Menschenleben. Der Revierför¬
ster Mertens aus Eringerfeld war
mit vier Feuerwehrleuten mit der
Bergung der wertvollen Kronleuchter
aus dem Kuppclsaal des Erdgeschosses
beschäftigt . Plötzlich stürzte ein Schorn¬
stein herab , Balken und Gemäuer mit
reißend . Die vier Feuerwehrleutekonnten sich noch früh genug in Sicherheit bringen und erlittennur geringfügige Verletzungen, während Mertens von einem
hcrabstürzenden Balken getroffen und tödlich verletztwurde . - ük

Der vermißte 32 Jahre alte unverheiratete Landwirt Otto
Kersting , Mitglied der Feuerwehr in Boeckerförde wurde am
Mittwoch vormittag unter den Schuttmassen im Kuppelsaal des

'
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abgebrannten Schlosses völlig verkohlt aufgefunden .Der Feuerwehrmann Heinrich Thoene aus Lippstadt wurde
bei Sen Löscharbeiten durch einen herabfallendcn Stein verletztund mußte ins Krankenhaus gebracht werden. Wie weiter ver¬lautet , soll noch ein junger Mann aus Langcnwike vermißtwerden . Fn den Abendstunden des Dienstag wurde ein Schorn¬
stein des Schlosses gesprengt, um die Bergnngs - und Löscharbei¬ten ohne Gefahr weiter durchführen zu können .
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Aus Heilbronn kommt die Nachricht , daß daselbst derEhrenkommandant der dortigen Freiw . Feuerwehr , GustavBinder , kurz vor Vollendung seines 81 . Lebensjahres ge¬storben ist. Mit dem in weitesten Kreisen bekannten undhochgeachteten Kameraden ging einer der besten und ältestenFeuerwehrmänner zur großen Armee ein . Aus der Laufbahndes Verstorbenen seien folgende Daten angeführt : 1878 tratBinder in die Freiw . Feuerwehr ein, 1906 wurde er derenKommandant , 1917 Bezirksfeuerlöschmeister, 1928 Vorsitzenderdes Württembergischen Landesfeuerwehrverbandes . Die StadtHeilbronn ehrte ihren verdienstvollen Bürger , indem sie 1924eine Straße nach ihm benannte und ihn 1928 anläßlich seines80jährigen Feuerwehrjubiläums zum Ehrenbürger er¬nannte . Beim Landesfeuerwehrfest 1930 wurde ihm zu Ehreneine Gustav - Binder - Stiftung errichtet, eine Maß¬nahme , die ihn besonders freute.In lebhafter Erinnerung sind noch die Ehrungen , die demverdienten Feuerwehrführer anläßlich seines Scheidens aus sei¬nem Amte öargebracht wurden . Am 7. April 1934 fand in demfestlich geschmückten Rathaussaale zu Heilbronn eine Festsit¬zung statt, bei welcher der zweite Vorsitzende des Württ . Lan-

dssseuerwehrverbandes , Kdt . M ü l l e r -Biberach, die Verdien -
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veß vom
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ste Binders eingehend würdigte , gleichzeitig dessen Ernennungzum Ehrenvorsitzenden bekannt gebend . Der Präsident desBad . Landesfeuerwehrverbandes , Branddirektor Müller -Heidelberg , überbrachte als Vertreter des Deutschen Feuer -wchrverbandes die Ernennung zum Ehrenmitglied der genann¬ten Organisation und gab als Präsident des Bad . Landesfeu¬erwehrverbandes die Ernennung Binders zum Ehrenmitgliedunter Verleihung des goldenen Eichenlaubes bekannt. Außer¬dem erhielt der Scheidende die Ehrenmitgliedschaft des Hessi¬schen Landesfcuerwehrverbandes und das österreichische Feuer -weyrkreuz 1 . Klasse.
Das Andenken an diesen kerndeutschen Mann und gutenKameraden wird bei Allen dauernd in Ehren stehen , die ihmauch nur einmal im Leben näher treten durften .Im großen Rathaussaalc in Hcilbronn fand am 28 . März1938 nachmittags eine Trauersitzung für den verstorbe¬nen Ehrenbürger und Ehrenkommandantcn Gustav Binderstatt. Mau bemerkte neben den Gemeinderäten die Leiter derstädtischen Aemter , die nächsten Angehörigen des Verstorbenenund die führenden Personen der Heilbronner Feuerwehren . Inpietätvoller Weise war das große Bildnis des Verstorbenenaus dem großen Rathaussaale , aus einer Staffelei befindlich ,von Lorbeerbäumen umrahmt . Die Musikkapelle der Heilbron¬ner Feuerwehr leitete den Trauerakt ein . OBM . Gültigwürdigte in einem Nachruf noch einmal die ganze PersönlichkeitGustav Binders , indem er auf seine großen Verdienste einge¬hend zu sprechen kam. Sein Geist werde in der Stadtverwal¬tung und in der ganzen Bevölkerung weiterleben .Stadtrat und Feuerwehrkommandant Fab er würdigteebenfalls die Verdienste seines vortrefflichen Vorgängers in derLeitung der Heilbronner Feuerwehr . Er rühmte vor allemseine Verdienste um das Feuerlöschwesen weit über die enge¬ren Grenzen von Stadt und Land hinaus . Die Feier seines90 . Geburtstages vor einem Jahr sei für ihn ein Freudentaggewesen , aber auch ein Abschiedstag , denn damals zog er sich

von der aktiven Tätigkeit im Feuerlöschwesen zurück . Er warallezeit ein hilfsbereiter Führer , der in vorbildlicher Weise fürseme Wehrmänner gesorgt hat. Er hat stets nach dem Wahl¬spruch gehandelt : Gott zur Ehr '
, dem Nächsten zur Wehr !Mit dem ergreifend gespielten Volkslied „Im schönstenWiesengrunde "

, das der Verstorbene als Lieblingslied noch inseinen letzten Lebensstunöen gesungen hat , fand die Tranersit -zung in ihrer schlichten Eindringlichkeit ihr Ende.Unter starker Beteiligung der Bürgerschaft, der Feuerweh¬ren von Heilbronn und Umgebung, der Vertreter der Behördenund vieler Abordnungen fand am Samstag f30 . März ) die Be¬stattung Gustav Binders statt. Stadtpsarrer Geyer schildertedas reich gesegnete Leben des Dahingeschiedenen, das er bis indie letzten Tage in treuer Pflichterfüllung und nie ermüdenderTatkraft ausfüllte . Sein Sterben gebe Anlaß zum Danken , daes ein langes Leben mit 81 Jahren ohne langes Leiden abschloß.Dank und Anerkennung fanden hierauf beredten Ausdruckin den vielen Nachrufen mit Kranzniederlegungen .OBM . Gültig rühmte die schlichte , einfache Art des ver¬storbenen Ehrenbürgers , der von arm und reich gleich geliebtund geehrt wurde .
Feuerwehrkommandant Fab er sprach vom „Vater Bin¬der"
, der , allzeit hilfsbereit , weit über die Grenzen unseresengeren Vaterlandes hinaus geachtet gewesen und darum oftmit seiner reichen Erfahrung zu Rate gezogen worden sei.Kreisfeuerwehrverbandsführer Eberle widmete seinemFreunde anerkennende Worte für seine Hilfsbereitschaft auchauf dem Lande, seine Opferwilligkeit und seine Kameradschaft.Groß sei die Zahl derer , die aus seiner Schule bas Rüstzeug fürihren Beruf mitgenommen haben.Kdt . Klett -Nlm . der Nachfolger Binders als Vorsitzen¬der des Württ . Lanöcsfeuerwehr - Verbandes , dankte dem Ver¬storbenen im Namen der württ . Feuerwehren für alle Liebe undOpferwilligkeit . 24 Jahre sei der Verstorbene Mitglied desLandesausschusses gewesen und 9 Jahre lang habe er den Vor¬

sitz in vorbildlicher Weise geführt.Als Vertreter der Zcntralkasse zur Förderung des Feuer¬löschwesens rühmte Landesfeuerlöschinsvektor ObervauratZimmermann die große Zuverlässigkeit Binders , der we¬sentlich zu der günstigen Entwicklung der Zentralkasse beigetra -acn habe . Die Verdienste des Verewigten werden bei denstaatlichen Aufsichtsbehörden unvergeßlich bleiben.Präsident Müller - Heidelberg sprach den Dank desDeutschen Feuerwehr -Verbandes und des Badischen Landesfeu¬erwehr - Verbandes aus .
In allen Ansprachen kam die deutsche Gesinnung , der prak¬tische Blick , das reife Nrteil , die Tatkraft und Hilfsbereitschaft,die Herzcnsgüte und das väterliche Wohlwollen, das geselligeWesen und der feine Humor des Verstorbenen zum Ansdruck.Hierauf wurde der Sarg , flankiert von den Fackelträgernund der Feuerwehr , unter den Klängen des Traucrmarscheszum Krematorium getragen , wo Stadtpfarrer Geyer den Segensprach. Salven verkündeten , daß ein reich gesegnetes, arbeit¬sames und erfolgreiches Leben einen würdigen Abschluß gefun¬den hat .
Wir Feucrwehrkameraden können stolz auf den Entschlafe¬nen sein und sein Gedächtnis in unseren Reihen am besten da¬durch bewahren , indem wir im Geist unseres „Vater Binder "

Weiterarbeiten „Gott zur Ehr '
, dem Nächsten zur Wehr".

Am 12 . März 1938 starb nach schwerer Krankheit der Bauratbei der Feuerwehr Berlin , Dipl . -Ing . Walter Gemkow . Beider Bekämvfung eines großen Dachstuhlbrandes in der Linöen-
straße im Berliner Südwesten hatte sich Banrat Gemkow außereiner Rauchvergiftung eine heftige Erkältung zugezogen, dieeine schwere Nierenentzündung zur Folge hatte . ObwohlBaurat Gemkow die schwere Krankheit und ihre Folgen noch
nicht ganz überwunden hatte , litt es sein starkes Pflichtbewußt -
kein nicht , seinem Körper noch weiter Ruhe und Zeit zur Ge¬
nesung zn gönnen . Die erneute Ausübung des Feuerwehr -
bicnstes führte zn einer nochmaligen Erkältung auf einer
Brandstelle . Die Folge war ein schwerer Rückschlag und einneues , verschlimmertes Auftreten der Krankheit. Sein Zustand
verschlechterte allmählich sich derart , daß er am 16 . Febrnar 1938das Krankenhaus anfsnchen mußte. Hier setzte am 12 . März1938 der Tod allzufrüh seinem jungen Leben ein Ziel .Baurat Gemkow wurde am 23 . April 1901 zu Berlin ge¬boren . Nachdem er auf einer Oberrealschule das Reifezeugniserworben hatte , widmete er sich auf der Technischen Hochschulezu Berlin - Eharlottenburg dem Studium des Maschinenbau¬faches. Im Juli 1926 legte er die Diplom -Ingenieur -Priifungab und trat am 1 . Oktober 1926 bei der Berliner Feuerwehr alsVolontär ein . Seine weitere Ausbildung als Feuerwehr -In¬genieur Anwärter erhielt er bei den Berufs - Feuerwehren inMagdeburg und Hamburg . Am 1 . Juni 1927 wurde er alsBrandingenicnr in Berlin eingestellt . Hier war er zunächst imBrandschutzamt Spandau tätig und übernahm bann die Leitungdes Brandschntzamtes Kreuzberg 17 . Im Jahre 1932 erfolgteseine Ernennung zum Baurat bei der Feuerwehr .
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Die Grundregel der

nationalsozialistischen Berkehrsordnung
lautet : Verhalte Dich im Verkehr stets so, daß D« keinen an¬

deren schädigst oder mehr , als nach den Umständen un¬
vermeidbar » behinderst oder belästigst.

Denke als Fußgänger , Radfahrer oder Fahrzenglenker im Ver¬
kehr stets an diese Grundregel und handle nach ihr : dann kannst
Du stolz darauf sein , Deine Pflicht zu tun , und die Polizei wird

Dich in Ruhe lassen .

Diese Grundregel heißt also :
Fußgänger!

1 . Gehe auf die Fahrbahn nur , wenn Du sie übergneren mußt .
Die Straße gehört dem F a h r z e u g verkehr ! Du bist dort
nur geduldet,- der Fahrzeugverkehr geht Dir vor !
Ueberquere daher die Fahrbahn auf dem kürzesten Weg ,
möglichst auf den Schuhwegen an den Straßenkreuzungen .

2 . Beim Überqueren noch ans dem Gehweg : Die Augen
links ! ,- von der Mitte ab : Augen rechts !
Wenn Du auf der Fahrbahn die Richtung änderst oder an¬
hältst, gib ein Zeichen !

3. Gehe nicht zu dreien oder mehreren nebeneinander ! Der
Entgegenkommende wird dadurch behindert und ärgert sich
über Deine Rücksichtslosigkeit !
Eltern ! Erzieht Eure Kinder zur Vorsicht und Beson¬
nenheit im Verkehr ! Laßt Eure kleinen Kinder nicht unbe¬
aufsichtigt auf die Straße ! Schon mancher Mutter hat man
ihren Liebling tot oder als Krüppel nach Hause gebracht .
Soll Dein Kind das nächste sein ?

Radfahrer!
1. Benutze die Radfahrwege ! Du bist dort vor Zusammen¬

stößen , bei denen Du doch deu kürzeren ziehst , sicher ! ^
2. Fahrt nicht nebeneinander , sondern hintereinander !

Du darfst Dich sonst nicht wundern , wenn Du bestraft und
als Verkehrssünder behandelt wirst . _

3 . Fahre bei Nacht oder Nebel nie ohne ordentliche Beleuch¬
tung ! Achte aber auch darauf , daß die Lampe geneigt ist,
sodaß kein Entgegenkommender geblendet wird .

4 . am Fahrrad müssen stets sein:
ein Rückstrahler (auch bei Tag !) ,
eine Glocke und
eine Bremse (Rücktrittbremse genügt !)

5. Fahre vorsichtig ! Nicht freihändig und nicht „freifützig "
,-

Wenn Du unbedingt Selbstmord begeben willst , dann hänge
Dich an ein anderes Fahrzeug an . Eines Tages wird Dein
Wunsch erfüllt sein .

Kraftfahrer !
1 . Dulde keine Ueberlastungen Deines Fahrzeugs ! Ueber-

lastungen können die Lenkung beeinträchtigen , sie ruinieren
Dein Fahrzeug und die Straßen .

2. Sind die Reifen Deines Fahrzeugs in Ordnung ? Un¬
ebenheiten (herausgebrochene Stellen , abgeschliffene Reifen)
beschädigen die Straßen , die Allgemeingut sind .

3 . Ist Deine Beleuchtung vorschriftsmäßig ! Blende richtig ab !
Fahre nicht „einäugig" ! Hast Du ein rotes Schlußlicht?
achte auch auf die Beleuchtung des Hinteren Kennzei¬
chens !

4 . Halte die Bremsen Deines Fahrzeugs gut im Stand ! Un¬
genügende oder ungleichmäßige Bremsen führen eines Ta¬
ges unweigerlich zum Unfall und ins Gefängnis .

5. Deine Signaleinrichtung soll keine Dampfschiffsirene sein !
Warnzeichen darfst Du nur geben, wenn durch das Heran¬
nahen Deines Fahrzeuges andere Verkehrsteilnehmer ge¬
fährdet werden können oder wenn Du die Absicht des
Ueberholens kunügeben willst . Alle anderen Warnzeichen
sind überflüssig und straftbar .
Motorragfahrer ! Aendere nicht Sie Schalldämpfung
Deines Motorrades ! Sonst ist die Herrlichkeit bald vor¬
bei ! Wer auf die Allgemeinheit keine Rücksicht nimmt , eig¬
net sich nicht zum Kraftfahrer .

Kraftfahrer . Radfahrer und Fuhrwerkslenker!
1 . Fahrt rechts! Schneidet keine unübersichtlichen Kurven !

Das war schon für viele Leichtsinnige der Tod oder wenig¬
stens der Weg ins Gefäikgnis !

2. Laßt andere überholen ! Gebt dem , der Euch überholen will ,
mit der Hand ein kurzes Zeichen und geht rechts heran . Nur
ein Verkehrsrüpel handelt anders ! Wenn Ihr selbst über¬
holt, gebt vorher ein Zeichen und schneidet den andern nicht !
Ueberholt nie an unübersichtlichen Stellen oder wenn Euch
ein Fahrzeug entgegenkommt.

3. Gebt rechtzeitig Nichtungszeichen, wenn Ihr Eure Richtung
ändert oder anhaltet ! Vergeht aber nicht , den Winker zurück¬
zustellen , Ihr bringt sonst den ganzen Verkehr durchein¬
ander !

4. Beachtet die Regeln über das Vorfahrtsrecht ! (Gilt ab 1 .
Januar 1935 .) Grundsätzlich hat die Vorfahrt , wer von rechts
kommt . Kraftfahrzeuge und Schienenfahrzeuge haben die
Vorfahrt vor anderen Verkehrsteilnehmern . Diese Regeln
gelten nicht, wenn durch amtliche Verkehrszeichen (Haupt¬
verkehrsstraße , Straße erster Ordnung ) eine andere Rege¬
lung getroffen worden ist.

5 . Ueberlegt Euch , bevor Ihr Eure Fahrzeuge abstellt, ob Ihr
den Verkehr behindert ! Parkt nicht

an engen Straßenstellen und in Kurven,
auf Gleisen von Straßenbahnen ,
19 Meter vor oder hinter Straßenkreuzungen ,
6 Meter vor oder hinter Haltestellen,
an Verkehrsinseln ,
vor Einfahrten von Grundstücken.

9. Achte auf Sperrzeichen ! Die nationalsozialistische Negie¬
rung wird dafür sorgen , daß unnötige Sperren und Be¬
schränkungen fallen . Dafür müssen aber die bestehenblei-
bcnden Sperren und Verkehrszeichen unbedingt beachtet
werden.

7. Meide den Alkohol, wenn Du Dich im Verkehr bewegen
willst ! Wenn Du erwischt wirst - auch ohne daß ein Unfall
sich ereignet hat , wird die Polizei Dir , abgesehen von der
Bestrafung , unweigerlich den Führerschein entziehen oder
Dir die Führung von Fahrzeugen , ja sogar das Radfahren
für die Zukunft verbieten .

Volksgenosse !

Nochmals : Verhalte Dich im Verkehr stets so, daß Du kei¬
nen anderen schädigst oder mehr , als de » Umständen nach un¬
vermeidbar , behinderst oder belästigst ! Dann erfüllst Du die
allererste Grundregel der nationalsozialistischen Verkehrs -
Ordnung , dann kannst Du im Verkehrs - Polizei -Beamten Dei¬
nen Kameraden und Helfer sehen und dann hilfst Du mit , unse¬
rem Volk und ferner Wirtschaft große Schäden zu ersparen ! Ist
das nicht Deine Mitarbeit wert !
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kk ^sntsßsl venstonksnen Asmensrlsn
Keong Ksi -I » suk

Freiwillige Leuerweiu Oierslieim
Zeruk : I ândvnrt
Zeller : 32 3akrs
l 'oäeslag : 26 . 1935
Dauer 6er IVekirmsnnsreit : 5 3akre

kmil kisvkss
Freiwillige beuerwelir visrslieim
keruk : Schlosser
^ Iter : 39 3akre
l 'oäertax : 7 . ^ pril 1935
Dauer äer IVekrmsnnsreit : 5 Satire

knnsl kossi »
Lreiwiliige Leuerweür Lieben
Leruk : kavrikardeiter unä Zanäivirt^ lter : 54 3akre
l 'oäestaA .- 4. Januar 1935
Dauer äer VVekrmannsrejt : 8 3akre

Lreiw. Leuerweür Lutingen ( kncien)
Leruk : Sckullmacker
^ Iter : 87 Satire
lodestas : 29 . ZVIZrr 1935
Dauer äer IVetirmannsreil : 55 öskre

knieilnivlk Kslbei '
Lreiw. Leuerweür Lutingen (Lallen )
keruk : Zanäivirt
Zelter : 67 3akre
l 'o^esta^ : 3 . Ẑ Srr 1935
Dauer <!er IVekfmannsrelt : 39 3akre

psu > Vsllei '
Lreiw. Leuerweür Lutingen (Lallen )
Leruk : OoIOsckimieä
Zelter : 63 Satire
l '

ockeslsA : 23 . Ẑlärr 1935
Dauer üer ^ ekrmannsreil : 37 ^akre

HiIolF Mszfei «
Lreiwiliige Leuerweür Kanllern
Leruk : Oastvirt
^ Iter : 54 Lakre
? o6esta § : 9 . Oktober 1934
Dauer üer >Vekrmannsre1t : 20 3abre

Kolk
Lreiwiliige Leuerweür Kanllern
Leruk : Kükermekster
^ Uer : 55 ^sbre
l 'oäksiax : 20 . Februar 1935
Dauer <Zer ^Vebrmannsreii : 23 3abre

HrlolF kisngen
Lreiwiliige Leuerweür Kanllern
Zeruk : Hakner
^ tter : 48 3akre
l 'oäestax : 18. IVIärr 1935
Dauer äer IVekrmsnnsreit : 22 3abre

s^us rlvn LsrUsoksn Weknsn
Diersheim . Die 6 . ordentliche Generalversammlung fandam 12 . 4. im Schwanen statt . Nach der Begrüßung gedachteKommandant Faulhaber in herzlichen Worten der beiden ver¬storbenen jungen Kameraden Georg Karl Hanh und EmilGischas . Nach Verlesung des Kassenberichts durch AdjutantSchnee wurde demselben für vorbildliche Kassenführuna ge¬dankt und Entlastung erteilt . Der Tätigkeitsbericht berichteteüber rege Uebungstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Auchder Uebungsplan für das beginnende steht die Abhaltung von14 Proben vor . Die Neueinteilung wurde bekannt gegeben , nachderselben besteht die Wehr noch ans einer Löschabteilnng. Nachdem offiziellen Teil kam der gemütliche an die Reihe, der dieKameraden noch lange bei einem Faß Freibier und Vorfüh¬rung einiger lustiger Theaterstücke zusammcnhielt .

-i-

Nieseru . (G e n e r alve r s a m in l u n gj . Am Samstag , denll. April fand im Lokal zur Kanne unsere jährl . Generalver¬sammlung statt, welche in diesem Jahr zum erstenmal unter denneuen Bestimmungen des Landesverbandes und dem Führcr -prinzip stattfanö. Ganz besondere Bedeutung erlangte die Ver¬sammlung durch die Anwesenheit von Herrn Landrat Wenzund dem l l . Kommandanten Herrn Eisele aus Pforzheim .

leilel skeie platr in keinemUM
lÄnii ein bo5tplok5ein !

welcher an Stelle des erkrankten Bezirksbrandmeisters HerrnForschner erschienen war , ebenso war als Vertreter der Gemein¬de Herr Bürgermeister Kling erschienen . Das Programmwar ein sehr reichhaltiges, es enthielt nicht weniger als 13 Punk¬te , welche im allgemeinen sehr rasch abgewickelt wurden .1 . Kommandant Issel eröffnete die Sitzung und begrüßtedie anwesenden Kameraden , nicht ohne den , an die immer zu'pät eintreffenden Kameraden , gerichteten Appel zur Pünktlich¬keit auszusprechcn. Ferner begrüßte er die Anwesenden Gästeund dankte ganz besonders Herrn Landrat Wenz, für die zumerstenmal seit Bestehen der Wehr stattfindenden Ehrung fürdessen Besuch.
2 . Nach Feststellung der Anwesenheitsliste ging der Kom¬mandant zur Ehrung der dieses Jahr verstorbenenKameraden über , worauf sich die Anwesenden von denSitzen erhoben. Es waren dies der frühere Hauptmann FritzKärcher. Johann Issel , und Andreas Bauer .3 . Es folgte weiter durch den Adjutanten der Geschäfts¬bericht und durch den Kassier
4 . der Rechenschaftsbericht , welchen für ihre ausge¬zeichnete Führung volle Anerkennung ausgesprochen wurde.
5 . Es wurden dann noch diejenigen Kameraden bekannt ge¬neben , welche in diesem Jahre die Ehrenzeichen für 40, 25 , und 18jährige Dienstzeit erhalten .
II. Verlesen wurde die Verfügung , über die neue Einteilungder Feuerwehren , was ja bei uns schon am 16. Oktober 1634durchgesührt wurde .
7. Die neue Verfügung am 8. 2. 35 über Hastpflichtversiche¬rung der Freiiv . Feuerwehr wurde bekanntgegeben.
8 . Von der ersten Hauptübung , welche am Ostermontag statt -lindet, soll am Samstag , den 13. April , ein Schulungs¬abend für die Offiziere und Obleute durch 11 . KommandantenKlingel abgeyalten werden , Zeit wird noch bekannt gegeben.
9. Es wird die Verfügung über die Ernennung der Bezirks -

brandmeistcr und die Abhaltung über Schulungskurse derselbenverlesen. Als Bezirksbrandmcister ist .Kommandant ForschnerPforzheim ernannt und werden sämtliche Geschäfte sich nicht mehrd,rekt an die .Kreisverwaltung wenden, sondern durch dieseStelle erfolgen.
III. Ein ganz wichtiger Punkt war die Beschaf¬fung der Feucrwehrröcke für unsere jungen , neu ein -getretcncn Kameraden . Nach langen Verhandlungen mit der Ge¬meinde-Verwaltung konnte man bisher zu keinem Resultat kom¬men . Nun hat Herr Bürgermeister Kling die Zusicherung gege¬ben , daß wir mit einem Zuschuß von 46—46"/« rechnen könnenund da uns die Freiw . Feucrwehrkasse auch noch einen Zuschußbewilligt, so daß die zu berücksichtigenden Kameraden mit etwa5ll"/» eigenen Mitteln nun endlich eingeklcidet werden können.
11 . Für unser im Jahr 1636 stattfindeudes 76jährigesJubiläum wird der Verwaltungsrat das weitere in dieWege leiten.
Nun folgte die mit großem Beifall aufgenommene Ansprachevon Herrn Landrat Wenz . Kommandant Issel sprach dem Herrn
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Lanörat seinen Dank aus und erteilte Herrn Eisele, II . Kom¬mandant aus Pforzheim das Wort .
Herr Eisele übermittelte zuerst die Grüße von Herrn Brand¬direktor Forschner. Er dankte vor allen Dingen den zur Re¬serve übergetretenen Kameraden für ihre lange und treue Tä¬tigkeit in der aktiven Wehr. Herr Landrat Wenz machte zu derAnsprache Herrn Etseles ergänzende Ausführungen und wiesdarauf hin , daß die Freiw . Feuerwehr in dem Luftschutz eine derbedeutendsten Rollen spielt, auch wurde noch die Einführung derMilitürdi eustp flicht ge streist.
Herr Kommandant Issel dankte auch für diese beiden Aus-nihrungen .
Für die Zwischenpausen wurde von unserer Musikkapelleund den Spielleuten glänzend für Unterhaltung Sorge getragen,so daß Herr Landrat Wenz nochmals das Wort ergriff und ganzerstaunt über die schönen Leistungen der Kapelle und der Stab -'ührung des Herrn Steeb denselben aufs herzlichste dankte, wo¬rauf der Vorstand der Kapelle in begeisterten Worten seinenDank wiederholte .
Zum Schluß wurde auf unseren Führer Reichskanzler AdolfHitler ein dreifaches Siegheil ausgebracht und mit dem Deutsch¬land - und Horst Wessel- Lied schloß die eindrucksvolle General¬versammlung . H . K.

*

Ladenburg . sA b schltu tzp r ü fu n g des Sondern ris¬
st il dun gskürses der Freiw . Feuerwehr Laden¬burg . ) Innerhalb den Feuerwehrkreisen ist man seit Jahren
schon bedacht , die Feuerwehrleute zum Einheitsfeuerwehrmanndnrchzubilden und auszubilden . Aus diesem Grunde hat derFührer der Freiw . Feuerwehr Ladenburg den Beschluß gefaßt,alle Kameraden , die in den letzten drei Jahren zur Wehr ge¬kommen sind , in einem Sondern usbilöungskurs zumEinheitsfeuerwehrmann heranzubilden , der auch gleichzeitig denZweck haben sollte , die Führereigenschaften der jungen Kamera¬den kennen zu lernen . So fand dieser Kurs in Ser Zeit vom25. März 1938 bis zum 11. April 1935 , jeweils an 2 Stundenstatt. Kursleiter war Oberleutnant Hermann Lackert unter
Assistenz des Feuerwehrfachschülers Otto Faller . 11 Kame¬raden der Ladenburger Wehr sowie 3 Kameraden der Nachbar¬wehr von Neckarhausen haben sich in opferwilliger Weise an denKnrsabenden mit dem Kursleiter zusammengefunden, um in
echter Feuerwehrkameradschaft das zu hören und zu lernen , wasein echter Feuerwehrmann für den schweren Dienst der Nächsten¬liebe notwendig hat . Als Abschluß des Kurses fand nun am>11 . April 1935 die Abschlußprüfung statt.

Um 7 Uhr traten die Kursteilnehmer vor den Geräten cusdem Marktplatz in Ladenburg an , um der. Prüfungskommission ,die aus Branddirektor Agricola , Kommandanten Ruckels -
hausen sowie dem gemeinderütlichen Kommissär für das Feu -
erwehrköschwesen der Stadt Ladenburg -Bürgermeisterstelloer¬treter und Ratsherrn Karl Nilson und dem AdjutantenKörner sich zusammensetztc zu zeigen, was in den Uebungs-
stunden gelernt wurde . Der Kursleiter meldete der Prüfungs¬

kommission , Saß 17 Mann und 1 Offizier angetreten sind . Brand¬direktor Agrievla übergab nun dem Kursleiter die gestelltePrüfungsaufgabe , die Letzterer dem Feuerwehrfachschüler OttoFaller zur Ausführung weitergab .Bei der Uebnng zeigten sich die Führereigenschaften derjungen Kursteilnehmer , die unter Otto Fallers Kommando dierichtige formgerechte Ausbildung erkennen ließen.Vorgesührte Schnlübnngen an den Geräten , die von eini¬
gen Kursteilnehmern kommandiert wurden , waren erneut Be¬weis der zielbewußten Ausbildung . Bewunderungsvoll wardas anschließende Schl auch werfen der Kursisten , bei demman erst sehen konnte, daß Leibesübung der Grundstein einesjeden Feuerwehrmannes sein mutz . Die Kursisten haben hiergezeigt , mit welcher Besonnenheit mau in einem ErnstfälleVorgehen kann. Wenn man sehen konnte, daß etwa 309 Meterin 2 Minuten mit Schlauchmaterial gelegt wurde , so bedeutetdies eine Höchstleistung .

Das anschließende Futzexerzieren gab dem Prüfnngs -kurs das Gepräge , das in Zukunft einer gut diszipliniertenTruppe Richtschnur sein muß . Schneidige Kommandos des Feu¬erwehrfachschülers Otto Faller waren Früchte dessen, was der¬
selbe in der Feuerwehrfachschule in Schwetzingen gelernt hat.Nachdem die Kameraden im Schulhof angetreten waren ,marschierten dieselben geschlossen in einen Saal im alten Schul¬gebäude, woselbst Branddirektor Agricola in Anwesenheitder Prüfungskommission , der Mitglieder des Führerrates , desHerrn Rektors Aschermann sowie Herrn Hauptlehrers Konrad ,die feierliche Verpflichtung vornahm . BranddirektorAgricola begrüßte die Anwesenden, sprach den Kursteilnehmernund nicht zuletzt dem Kursleiter sowie seinem Assistenten OttoFaller den Dank für die geleistete Arbeit aus , um bann nacheiner kurzen Ansprache die Verpflichtung vorzunehmen . In derMitte des Saales hatte die Fahne der Wehr Aufstellung ge¬nommen. Die Kursteilnehmer traten zur Fahne , berührten
dieselbe mit der rechten Hand , während Branddirektor Agricolafolgende Verpflichtungsformel sprach :

»Ich gelobe , im Sinne des nationalsozialistischen Staa¬tes meinem Führer gehorsam und meinen Kameradenein treuer Kamerad zu sein, meine freiwillig übernomme¬nen Pflichten pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen und
mich als freiwilliger Feuerwehrmann unter Einsatz mei¬ner ganzen Kraft bereit zu halten :

Gott zur Ehr — dem Nächsten zu Wehr ."
Nachdem die Kursisten die Worte »Wir geloben" gesprochenhatten , setzte die Musik ein , die von einigen Mitgliedern derFeuerwehrkapelle unter Stabführung des stellv. KapellmeistersKamerad Karl Kreter , weihevoll vorgetragen wurde .Branddirektor Agricola gedachte nun anschließend des gro¬ßen Mannes , der Deutschland aus dem tiefsten Elend der in¬neren Zerrissenheit befreit hat , unseres großen Führers undReichskanzlers Adolf Hitler , der auch den Schwur der Feu¬erwehr „Einer für Alle und Alle für Einen " zu seinem Weg¬weiser erhoben hat , durch ein dreifaches „Sieg -Heil".

'-—MW '

Diplome stnö I^rkmröeir.
die noch unseren Enkeln und Urenkeln Zeugnis von besonderen Leistungen
und Verdiensten , die wir uns auf irgend einem Gebiete erworben haben,
geben sollen. Diplome sind daher kein beliebiges Stück Papier. Die
verdienstvollen Leistungen von Männern der Freiwilligen Feuerwehren
sind, wenn erst die Idee des Feuerschutzes im Sinne der nationalen
Regierung das ganze Volk durchdrungen hat, erst recht eines Ruhmes -
blattes wert und dürfen nicht der Vergessenheit anheimfallen . Davor
schützt in erster Linie ein Diplom, das künstlerisch ausgestattet immer
dem Auge Freude machen wird. Gerade wir in der Freiwilligen Feuer¬
wehr gehen der Zeit der Ehrenauszeichnungen entgegen. Pflicht der
Feuerwehrführer ist es , rechtzeitig für die Beschaffung der Diplome
Sorge zu tragen.
Die Druckerei der Badischen Feuerwehrzeitung in Baden-Baden emp¬
fiehlt sich , Diplome in geschmackvoller Ausführung und billigst zu liefern .

Diplom Nr . 362 , Formal 32x48 cm in feinstem Tondruck, das derzeit beliebteste Feuerwehr -Diplom
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Nun galt es nach des Dienstes schwerer Arbeit , die Kame¬
radschaft zu pflegen. Nachdem die Geräte an Ort und Stellewaren , begab man sich in das Gasthaus zur Eintracht , um hierin froher und wahrer Kameradschaft noch einige Stunden zuverbringen . Auch hier begrüßte Branddirektor Agricoladie Kameraden . Der Kursleiter Oberleutnant HermannHackert ergriff hierauf das Wort , um seinen Kameraden sei¬nen Dank für das treue Aushalten und für die geleistete Ar¬beit auszusprechen. Er betonte hierbei vor allen Dingen , daßdie Kursisten mit einem ernsten Willen stets an die Arbeit gin¬gen, was ihm besonders Freude bereitet habe . OberleutnantLackert gab seinem Wunsche dahin Ausdruck, daß sich die Kursi¬
sten , wenn die allgemeinen Hebungen über die Sommermonate
aussetzen, wieder zusammenkommen, um sich weiter auszubil¬den . Daraus war zu erkennen, daß es in der LadenburgerWehr nicht rückwärts sondern immer vorwärts geht .Im Laufe der gemütlichen Unterhaltung , bei der sich dieMusik sehr hervortat , was lobend anzuerkennen ist, ergriff nunHerr Hauptlehrer Konraö das Wort , um die Gefühle derPassiven Mitglieder zum Ausdruck zu bringen . Er betonte, daßer es nicht bereuen würde , die Ladenburger Wehr als vassivesMitglied zu unterstützen, denn was er heute abend gesehen hät¬te , das würde ihn und damit sicher auch die Ladenburger Ein¬
wohnerschaft befriedigen . Er habe gesehen , daß die Ladenbur¬
ger Wehr schlagfertig sei und daß die Ladenburger Einwohner¬
schaft stolz auf sie und auf die zielbewußte Führung ihresBranddirektors Agricola sein könne. Branddirektor Agricola
sei der gegebene Führer der Wehr , dem alle Anerkennung zuzollen sei . Noch lange blieben die Kameraden in echter Freund¬
schaft beisammen. Mit der Ausbildung der Jungmannschafthat die Ladenburger Wehr den Stamm geschaffen, der für die
Schlagfertigkeit und Erhalt des Feuerlöschwesens von maßge¬bender Bedeutung für die Zukunft sein wird .

Tvkül - I rlen VsM von knsnilsvköilvn
Die Pressestelle des Reichsforstamtes teilt mit : Die Wald -

brandgefahr ist in den ersten Frtthjahrswochen besondersgroß : denn der noch vorhandene dürre Bodenüberzug wird durchdie Krtthjahrswinde rasch ausgetrocknet und hierdurch das Aus¬
brechen und schnelle Umsichbreiten von Waldbränden sehr be¬
günstigt . Beachtet daher die gesetzlichen Bestimmungen , rauchtnicht im Walde und zündet kein Feuer an , beaufsich¬tigt und belehrt insbesondere die Jugend , schützt unser wer-
vollstes Volksgut vor Brandschaden. Gerade jetzt während der
trockenen Tage und in der gefährlichsten Jahreszeit seid beson¬ders achtsam .

. Schwurgericht Zweibrücken wurde dieser Tage einmcht alltagl - cher Fall verhandelt . Es hatte sich nämlich e- nFeuerwehrmann , der als vorbildlicher und eifriger Hel-
Fr bei Branden galt , wegen Verbrechens der teils vollendetentens vernichten B r a n d st i f t u n g zu verantworten . Der 1907geborene Angeklagte kam aus dem Rheinland auf der Wander -

Mid ließ sich in Walöfischbach nieder , wo erMitglied der Freiw . Feuerwehr wurde . Er bewährte sich als
>ehr diensteifriger und vorbildlicher Feuerwehrmann , der beiBranden stets rasch zur Stelle war , tatkräftig bei den Löscharbei¬ten eingrisf und auch nach erfolgter Feuerbekämpfung Brand -wachen übernahm . Da hierfür Entschädigung bezahlt wurde ,reiste rn dem Angeklagten allmählich der Gedanke, selbst einmalBrande anzulegen . Vom Jahre 1933 ab begann in Waldfisch¬bach eine Reihe von geheimnisvollen Bränden . Inverschiedenen Fällen brannten Scheunen, Stallungen und Wohn¬
häuser nieder , wodurch großer Schaden entstand. Der Ange¬klagte erschien stets alsbald nach Feueralarm an der Brand¬stätte und half eifrig löschen. Trotz dringenden Verdachts ge¬lang die Festnahme des Brandstifters nicht , bis ein Kriminal¬beamter aus München den Angeklagten als Täter entlarvte .Am 30 . November v . I . konnte die Verhaftung erfolgen . DieBrände hörten seitdem völlig auf. Bei den Brandstiftungenging der Täter sehr sachgemäß vor . Vor dem Schwurgerichtgab er seine Straftaten unumwunden zu . Er begründete seinVorgehen damit , daß er in wirtschaftlicher Bedräng¬nis handelte und durch die Brandwachen Geld verdienen woll¬te . Während der Staatsanwalt auf 15 Jahre Zuchthaus plä¬dierte , lautete das Urteil auf neun Jahre Zuchthaus und
fünf Jahre Ehrverlust . Vier Monate Untersuchungshaft wer¬
den angerechnet. Der ziemlich niedergedrückte Angeklagte er¬klärte , das Urteil annehmen zu wollen.

Dieser wohl als einzigartig zu bezeichnende Fall hat be¬
greiflicherweise weit über die Pfalz hinaus Aufsehen erregt .Es wäre jedoch durchaus abwegig, aus ihm nun auf Wesen und
Charakter der Freiw . Feuerwehren etwa irgendwelche Schlüsse
ziehen zu wollen. Verfehlungen eines Einzelnen ,
so gravierend sie auch sein mögen, berühren die Organi¬
sation nicht , die in sich noch immer die Kraft und den Wil¬
len besaß , als Fremdkörper wirkende Elemente auszuscheiden.So wirkt auch das gegen einen verbrecherischen Außenseiter er¬
gangene Schwurgerichtsurteil sich als ein Einzelfall aus ,von dem man in Fenerwehrkreisen Hofen darf , daß er überall
als solcher erkannt wird .

*

Kammergericht . Verwirkt ei« Feuerlöschpflichtiger keine Strafe»
wen « er sei « Ausbleiben bei einem Brande damit rechtfertigt»

er haben den Feueralarm nicht gehört ?
(Nachdruck verboten .)

Es ist eine bekannte Tatsache , daß manche Personen nicht
gern an Feuerwehrübungen oder an der Löschung von Bränden
teilnehmen und behaupten , sie hätten den Alarm mit dem Horn
nicht gehört . Auch der Landwirt B . aus der Nähe von Osterode
( Ostpr.) behauptete wiederholt , er habe den Alarm des Feuer -
Horns nicht vernommen , er habe geschlafen und geschnarcht .
Nachdem aber der Führer der Feuerwehr vor Gericht erklärt
hatte , er glaube bestimmt, daß B . den Alarm der Feuerwehr ge¬
hört habe , verurteilte das Amtsgericht den Landwirt B . zu
Strafe , da er nach der Erklärung des Führers der Feuerwehr
den Feueralarm gehört und sich nicht einmal entschuldigt habe .
Diese Entscheidung focht der Landwirt B . durch Revision beim
Kammergericht an und betonte, die Vorentscheidung sei rechts¬
irrig : wegen unterlassener Entschuldigung könne er nicht verur¬
teilt werden . Der 1 . Strafsenat des Kammergerichts wies aber
die Revision als unbegründet zurück und führte , abweichend vom
Amtsgericht, grundsätzlich u . a . aus , eine Verurteilung des An¬
geklagten wegen Zuwiderhandlung gegen die Polizeiverordnung
vom 1. Juli 1931 könne nicht erfolgen, da dieselbe Zwangsgeld
und nicht Strafe androhe : für die Verurteilung komme aber

Lsssvkutrlvkngsingv in ünsniendung
6. und 7. Mai : Grundlagen des Gasschutzes.
8. bis 11 . Mai : Lehrgang für Fortgeschrittene.

Baldige Anmeldung dringend erwünscht .

Der 32 . Badische Landesfeuerwehrtag findet in Billingen am 1 . September 1935 statt
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8 368 (8) des Neichsgesetzbuchs in Betracht : hiernach verwirke
Strafe , wer die polizeilich vorgeschriebenen Fenerlöschgerätschaf -
ten überhaupt nicht oder nicht in brauchbarem Zustande halte
oder andere feuerpolizeiliche Anordnungen nicht befolge . Dies
sei vorliegend der Fall gewesen , indem der Angeklagte trotz des
Feueralarms sich an der Feuerstelle nicht eingefnnden habe .
Einwandsfrei sei festgestellt, Satz B . den Feueralarm gehört ha¬
be. Die tatsächliche Feststellung des Amtsgerichts sei für das
Revisionsgericht bindend . Das Kammergericht als Revisions¬
gericht habe nur zu prüfen , ob die Vorentscheiduna von einem
Nechtsirrtum beherrscht werde oder geaen die Denkgesetze oder
gegen allgemeine Erfahrungssätze verstoße , was nicht ersichtlich
sei . (Aktenzeichen : 1. S . 36, 35 ) .

*

Verhängung von Zwangsgeld wegen Angabe nicht stichhaltiger
Gründe zwecks Befreiung von einer Fenerwehrnbnng.

(Nachdruck verboten .)
Als in Jeschkendorf , Kr . Sorau , am 24 . September 1832 ,

nachm . 1714 Uhr , eine Uebung der freiwilligen und Pflicht -
seuerwehr anberaumt wurde , bat G „ welcher Mitglied der
Pflichtfeuerwehr und auf dem Bergwerk in Kunzendorf be¬
schäftigt ist, den Gemeindevorsteher um Befreiung von der
Feuerwehrübung , da er an dem betreffenden Tage bis 1714
Uhr arbeiten müsse. Der Gemeindevorsteher bewilligte die
Befreiung , stellte aber später fest , daß G . nur bis 15 )4 Uhr
an dem Uebungstage gearbeitet hatte . Als G . darauf von dem
Amtsvorsteher in Kunzendorf in ein Zwangseld von 6 RM .
genommen wurde , erhob er nach fruchtloser Beschwerde Klage
und erklärte , von seiner Arbeitsstelle habe er einen Weg von
gut 2 Stunden : wenn er um 16 Uhr Feierabend mache, so
könne er erst 1814 Uhr zu Hans sein : sein Fahrrad habe er nicht
benutzen können , weil es unterwegs schadhaft geworden sei .
Das Bezirksverwaltungsgericht in Frankfurt a . O . wies aber
die von G . erhobene Klage ab und nahm an , daß G . keinen
triftigeren Grund zum Fernbleiben von der Feuerwehrübung
angeführt habe : habe er auf dem Wege zur Arbeitsstelle einen
Radschaden gehabt , so habe er sich damit nicht vorher entschul¬
digen können . Die von G . eingelegte Revision wies das Ober¬
verwaltungsgericht als unbegründet zurück und führte u . a.
ans , allerdings sei die Vorentscheiduna von einem wesentlichen
Verfahrensmangel beherrscht , da sie sich auf Aussagen eines
Zeugen stütze, welcher am kritischen Tage überhaupt nicht auf
dem Bergwerk beschäftigt worden sei. Gleichwohl könne G.
mit seinem Rechtsmittel keinen Erfolg gehabt haben . Die von

> ihm beim Gemeindevorsteher vorgebrachte Entschuldigung , er
sei bis 1714 Uhr im Bergwerk beschäftigt , habe sich als unwahr
herausgestellt . Es erscheine unglaubwürdig , daß G „ wie er be¬
haupte , gesagt haben solle, er könne erst um 1714 zu Haus sein.
G habe auch erst nachträglich behauptet , an seinem Rade eine
Panne erlitten zu haben , dafür habe er aber keinerlei Beweise
gebracht . Es sei mithin als festgestellt zü erachten , daß G . un -
ier der falschen Angabe , er sei bis 1714 Uhr im Bergwerk be¬
schäftigt , seine Befreiung von der Feuerwehrübung nachgesucht
und erhalten habe . Da von einer triftigen Entschuldigung mit
hin nicht gesprochen werden könne , sei die Zwangsgeldverfügung
gegen G . zn Recht ergangen . (Aktenzeichen : III . E . 22 . 35 ) .

art fortschrittlich und nur aufs Gemeinwohl abgestimmt ausge¬
baut hat . Wir dürfen auf weitere Serien des Diapsitiv -Ver -
leihes Magirus gespannt sein .
Verantwortlicher Schriftleiter: H. Koelkltn . Baden-Binden.

D .-A . I . Vj . 36 : 3107 .

f.v.A. 6eoi'ge limbumE

WlWN
finden zweckmäßige

Verbreitung in der

BadLeuertochrzeilung

Feuerlösch-
Schläuche

sämtliche Ausrüstungsgegenstände,
Feuerwehr -Geräte liefert z . Fabrik¬
preis , Umänderungen auf Storzkupp -
lungen durch geübten Monteur , auf
Verlangen an Ort und Stelle

Karl zchrmgll, Engen
( Baden )

üilsginus - llisposilivs
Ein neuer Lichtbildervortraa „Die Dreiteilung des

Löschangrisses".
Ter Diapositiv -Verleih Magirus hat erneut eine sehr

interessante Vortragsreihe ausgenommen nnd zwar wird ein
Lichtbilder -Bortrag über das Buch des Herrn Provinzialfeuer¬
wehrführers Schnell , Celle , über „Die Dreiteilung des
L ö s ch a n g r i f f e s " geboten .

Bei dem großen Interesse , das in Feuerwehrkreisen ein¬
schlägigen Lichtbildervorträgen entgegengebracht wird , ist wohl
die Anregung am Platze , baldmöglichst bei der Firma C. D . .
Magirus Aktiengesellschaft Ulm -Donau , den Lcchtbilder -Vortrag
mit dem genauen Hinweis , zu welchem Termin die Lichtbilder¬
serie gewünscht wird , anzufordern .

Gerade der Lichtbilder -Bortrag vermittelt dem Einheits¬
feuerwehrmann der Freiw . Feuerwehren einen Einblick in das
heutige Exerzier -Reglemcnt und zeigt an Hand der Bilder ganz
klar , wie der moderne Löschangriff gedacht ist und welcher Art
die Mittel sind , jedes Feuer unter Benützung der sachgemäßen
Geräte erfolgreich zu bekämpfen .

Es ist nur zu begrüßen , daß eine führende deutsche Feuer -
wchrgeräte - Fabrik wie Magirus ihren Diapositiv - Verleih der¬

llöekste ^uverlMskett
bieten

K1N6IKU8 -
feuerlösck -

6eräte
Wir liefern seOen
Vedarf verWekren
Immer bewäkrte
Konstruktionen ,
welcke grökte

veanlpruckungen
erfüllen

Verlangen 8ie unsere Vrucksacben

C. V Magirus
^ ktiengelelllckaft / 8eit 1664

UIm--Von.ru

FMngeflitiiMlig

^ uKüinlicde Angebots ckurck äis älNsilung : OKOLLQkkAIk
. ksüin - äcbiffbouefäamm 20
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Sämtliche Feuerwehr -Geräte
Hydrantenwagen, Schlauchwagen . Schlauchtrockenapparate
Schiebeleitern alles eigene Herstellung
Motorspritzen sowie Kübelspritzen für Luftschutz

in guter, rauchloser und hellbrennender Qualität
XVUlyvflMeiU Pechsackeln und Pechkränze
ferner sämtl. Feuerwehrschläuche und Armaturen sowie Brandsätzeund Rauchpatronen für Hebungen empfiehlt 60

Julius Weber , Feuerlöschgeräte, Ringsheim
Telefon Ettenheim S24

/ ikLlks- 8elllMll8
sinä 2uvenl 388 i§

Liberi Äeßsiei '
» OienZsen 9 . 6renr 13

ZpeLisIfsbrik kür Lcklguctie un6 ^euerwekrAerste

MlllllMt .
Armaturen
Ausrüstungen

liekern seit 1660 3

II SMcmder 5 Slm «: rrcldllrö i vr
l^stsisrinenstrsüe 19 lelekon 1636

Sämtliche

Hhdrauteu - und
Mauuschaftsausrüstuuge «

liefert

Citren kueUs . krelülirz l. 8r. -
(früherer Inhaber der Firma H. Schember Söhne ) .

reiinMluMWrmcn
8 , WolGF , Ink 6 « Lr t UnißormßskrilL
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lVIsrksn , ,O^ lVI38" unci in vsrscti . QrölZsn

keuerwedk -klltreii
sömti. lVilltren äer k4 .8 .-pokmstionen

K^ktiiäusermütren

OkUiuiIeltiirliMiieii
billige Preise , sctmelle l-iekerung

aus eigener VVerkstStte
IUI . Ißollv, r^sikung i . kr .

XsiserstrsLe 3 , I Ireppe
V e r s a n ci nsck ausv 3 rts

« akllieimc LLÄ
k ^ookcs , Vi »osUsu - >4. 1
Die Freiwillige Feuerwehr

Walldürn hat eine noch sehr gute

Saug- und Irulkspktze
Metz 'sches Fabrikat , weil über¬
zählig, billig abzugeben . Dieselbe
kann jederzeit besichtigt werden.

Anfragen sind zu richten an das
Kommando.

Die Gemeinde Ohlsbach Amt
Offenburg beabsichligt , eine ge¬
brauchte fahrbare

HMrillchche
zu beschaffen . Angebots wollen beim
BürgermeisteramtOhlsbach ein¬
gereicht werden. 139

Feuerwehr -
Faschiuev -
messekund
Säbel nach
neuest . Vorschr.,
Beile und
Lederkoppel
in la Qual . lief .

LIIMllLMS
Waffenfabrik
Solingen/Rhl .
Postfach 1187
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